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1.2

1.3

SCHR]FTLICHE FESTSETZUNGEN

1.0 Planungsrechtliche Festsetsungen (S9 (1) BauGB, BauNVO)

1.'l Art der baulichen NuEung (99 (1) Nr. 1 BauGB. Qg 4/ 6/ BaUNVO)
wohnoäoiet (wnt:

Die Ausnahmen nach S 4 (3) Pkt. 4 (Gartenbaubetriebe) und Ph. 5
(Tankstellen) sind nicht zulässig.

Garaoen. Nebenoebäude u. Stellolätse (€9 (1) Nr.4 BauGB. I21a BauNVO)

Garagen, Nebengebäude und Stellplätze sind zulässig auf den Grundstücken,
jedoch nicht auf Flächen mit Pflambindungen.

Geschossflächenzahl (8 20 (3) BauNVO)

Flächen von Aufenthaltsräumen in Geschossen, die keine Vollgeschosse sind
einschl. der zu ihnen gehörenden Treppenräume und einschl. ihrer Umfas-

sungswände, sind bei der Berechnung der Geschossflächenzahl miEurech-
nen.

1.4 Zahl der Wohneinheiten (99 (1) Nr. 6 BaUGB)

Die höchsEulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden wird auf zwei .

begrenzt.

1.5 Aufschüttunoen und Aborabunqen (Q9 (1) Nr.26 BauGB)

lm Zuge der Herstellung der Verkehrsflächen sind auf den Baugrundstücken

. parallel zu den Straßen- und Wegbegrenzungslinien Aufschüttungen und/oder
Abgrabungen (siehe Planzeichnung) erforderlich. Zur Herstellung des Stra-

ßenkörpers sind in den an öffentlichen Verkehrsflächen angrenzenden

Grundstüöken unterirdische StüEbauwerke {RückenstüEen) entlang der
Grundstücksgrenzen mit einer Breite von 30 cm erforderlich.
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1.6 Landespfl eoerische Maßnahmen
(S9 (1) Nr. 15,20,25 BauGB, g 8 NaturschuEgeseE)

Die eingetragenen Pflanzstandorte sind einzuhalten,.geringfügige Verände-
rungen sind zulä3sig, wenn Einfahrten oder Leitungstrassen dies erfordem.
Je Grundstück sind mindestens anvei hochstämmige Obstbäume anzu-
pflanzen.

Auf jedem Grundstück mit ausgewiesener Pflanzfläche ist eine Bepflanzung
entsprechend den Pflanzarten im Bebauungsplan (Rechtsplan/Pflan2iste)
vorzunehmen.

Die Vorgärten (Flächen zwischen Erschließungsstraße und Baugrenze) sind
gärtnerisch anzulegen und zu unterhalten. Diese Flächen dürfen zu max.

50 % für StellpläEe genutä werden (zuzüglich Garagenzufahrten).

SchallschuEmaßnahfnen
(S I (1) Nr.24 BauGB)

In dem durch Planzeichen gekennzeichneten Bereich ist ein LärmschuE not-

wendig. Für die Gebäude in diesern Bereich sind passive LärmschuEmaß-
nahmen gem. DIN 4109, Tab. 8, Lärmpegelbereich ll zu-treffen. Dabei ist ein

Schalldämm-Maß für die Außenbauteile (Dach, Wand, Fenster) von R'w,res =
35 dB erforderlich (siehe dazu Tabelle im Anhang).

Daruber hinaus: siehe Empfehlung unter den Hinweisen.

1 .8 Bodenversieoelunq

(S I (1) Nr. 20 BauGB)

Das Baugebiet und die einzelnen Baugrundstücke sind so zu gestalten, dass

der Grad der Versiegelung so gering wie möglich gehalten wird. Flächen für
Zufahrtswege und StellpläEe sind mit wasserdurchlässigen Belägen auszu-

führen.

1.7

213€5 s Planungsbüro, R. Pröll, Kadsruhe
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2.C Bauordnungsrechtllche Festsehungen .{S9 (4) BauGB, g 86 (6)l3auO)

2.1 Dächer

Zulässig sind nur geneigte Dächer mit beidseitig gleicher Dachneigung von
38" - 45'. Ausnahme: Gebäude auf den Grundstücken Flst. Nr. g127tg,

312612und 312712ist eine Dachneigung auch gößer als 45. zulässig.
Dachfaöe: rot bis rotbraun

Die Gesamtbreite aller Gauben darf max. 40% der jeweiligen Dachbreite
betragen.

Altemativ zu Dachgauben sind auch Dacheinschnitte bis zu .l/3 der Dach-
breite zulässig.

Nebengebäude und Garagen sind mit einer Dachneigung von mind. 15. zu er-
richten.

Dachfaöe: rot bis rotbraun

Ausnahme: Bei Garagen sind auch begninte Flachdächer zulässig.

2.2 Traufhöheh

Die Traufhöhe wird definiert durch den Schnittpunkt: Außenkante Wand /
Oberfläche Dachhaut.

Bezugspunkt ist die angrenzende Straßenhöhe, von der aus die Erschließung
erfolgt,.gemessen in Fassadenmitte (s. Zitt. 3,4 der Hinweise).

Wandhöhe bei Doooelhäusem

Für Doppelhäuser wird eine Mindestwandhöhe von 1,,0 m unter der im plan

festgeseEten max. Wandhöhe festgesetzt.

Die Dachneigung wird in diesen Fällen abweichend von der jeweiligen Nut-
zungsschablone mit 35' festgesetzt.

Einfriediqunoen und Aufschüttunoen .

Einfriedigungen sind im Vorgartenbereich anrrischen der Straße, von der aus
die Erschließung erfolgt, und Baugrenze nicht zulässig.
An den übrigen Grenzen sind Einfüedigungen als Hecken bis 1,S0 m zulässig.
In diese kann ein Maschendrahtzaum (max. 1 ,0 m hoch) eingezogen werden.

Planungsbüro, R. Pnill, Karlsruhe
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2.6

2.5 Flächenversieoeluno.Versickeruno

Zur Veningerung der Flächenversiegelung sollen die Bereiche für den ruhen-
den Verkehr sowie die Geh- und Hofflächen wasserdurchlässig befestigt wer-
den (2.B. Rasenpflaster, Fugenbreite mind. 2 cm).

Niederspannungsfreileitungen sind im Plangebiet nicht zulässig. Elektrische
Anschlüsse müssen unterirdisch verlegt werden

3.0 ,HINWEISE

3.1 Altlasten

Falls bei den Erschließungsaöeiten Altlasten angetoffen werden, so ist die
Untere Wasserbehörde unvezüglich zu informieren und die weitere Vorge-
hensweise abzusprechen.

3.2 Bauqrund

Die Forderungen der DIN i0S4 sind zu beachten.

Denkmalofleoe

r Bei Vergabe der Erdarbeiten, in erster Linie für d,";ilunn.r*;
men, hat der Bauträger/ Bauhen die ausführenden Baufirmen vertraglich zu
verpflichten, dem Landesamt für Denkmalpflege zu gegebener Zeit recht-
zeitig den Beginn derAöeiten anzuzeigen, damit diese, sofem notwendig,
überwacht werden können.

o Die ausführenden Baufirmen sind eindringlich auf die Bestimmungen des
DenkmalschuE- und Pflegegesetses vom 23.03.1979(GVB|. 197g, Nr. 10,
Seite 159 ff) hinzuweisen. Danach ist jeder zutage kommende arcMologi-
sche Fund unverzüglich zu melden, die Fundstelle soweit als möglich un-
verändert zu lassen und die Gegenstände sorgfältig gegen Verlust zu sF
chem.

213€5 s Planungsbüro, R. Pröll, Karlsnrhe
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B. Textliche Festsetzungen:

2.0 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen:

2.4 Einfriedieunsen und Aufschüttuneen

Einfriedigungen sind bis zu einer Höhe von 1,00 Meter an allen Grundstücksgrenzen zulässig.

Des Weiteren sind an den Grenzen, welche nicht an Straßen liegen, Einfriedigungen als
Hecken bis 1,50 Meter zulässig. In diese kann ein Maschendrahtzaun (max. 1,00 Meter hoch)
eingezogen werden.

Bebauungsplan ,rBei der Kapelle" 4. Anderung, im beschleunigten Verfahren


